
Bevollmächtigung zur Beantragung und Entgegennahme einer Meldebestätigung 
 
 

 Amt Löcknitz – Penkun Öffnungszeiten zur Beantragung der Meldebescheinigung 

 Einwohnermeldeamt Montag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr  und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

 Chausseestraße 30 Dienstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr  und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 17321 Löcknitz Mittwoch   geschlossen 

 0 Donnerstag geschlossen 

 0 Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
 
 
Angaben zum Vollmachtgeber/ zur Vollmachtgeberin 
 

Familienname, Doktorgrad, Vorname(n), ggf. Geburtsnamen 

 

 

Geburtsdatum 

 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

 

 
Angaben zur bevollmächtigten Person 
 

Familienname, Doktorgrad, Vorname(n), ggf. Geburtsnamen 

 

 

Geburtsdatum 

 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

 

 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die bevollmächtigte Person beauftragt ist, 
 

 eine einfache Meldebescheinigung  eine erweiterte Meldebescheinigung 
 

in meinem Namen zu beantragen und in Empfang zu nehmen. Weitere Ermächtigungen beinhaltet 
diese Vollmacht nicht. Sie ist nur gültig, bis alle Aufgaben erfüllt sind oder ich sie widerrufe. 

 
Die Meldebescheinigung wird beantragt 

 

 für folgende Zwecke: 
 

 
 

 zur Vorlage bei der unten bezeichneten deutschen Behörde 
 

Bezeichnung der Behörde (z.B. Standesamt, Rentenversicherungsträger) 

Verwendungszweck (z.B. Eheschließung, Rentenansprüche*) 

*Die Erteilung einer Meldebescheinigung auf Verlangen des Rentenversicherungsträgers ist unter Vorlage eines Nachweises gebührenfrei. 

 

 Erweiterte Meldebescheinigung: Es werden folgende Daten benötigt: 
 

 
 

Zur Identitätsprüfung ist dieser Vollmacht ein Identifikationsdokument (z.B. Pass/Ausweis) 
beizulegen, welches die Unterschrift des Vollmachtgebers/ der Vollmachtgeberin aufführt 
und bestätigt. Optional kann die Unterschrift des Vollmachtgebers amtlich oder notariell 
beglaubigt werden. 

 
Ort und Datum Unterschrift des Vollmachtgebers/ der Vollmachtgeberin 

 

 
(Bei Vorlage dieser Vollmacht hat sich die bevollmächtigte Person mithilfe eines Identifikationsdokuments (z.B. Pass/Ausweis) auszuweisen.) 


